
Öffentliche Bekanntmachung 
Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsaushaltsplan für das Jahr 2023  
und Nachtragswirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wasserver-   

   sorgung der Gemeinde Frittlingen 
 

 

Das Landratsamt Tuttlingen hat mit Schreiben vom 20. November 2023 Aktenzeichen 
55-902.41, die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 24.10.2023 beschlossenen 
Nachtragshaushaltssatzung mit Nacghtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 be-
stehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Stellenplan sowie 
dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung bestätigt. Der Gesamtbe-
trag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.415.600 € wurden 
genehmigt. 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und der Wirtschaftsplan lie-
gen an sieben Tagen in der Zeit vom  27.11.2023 bis  08.12.2023 (je einschließlich) wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Nachtragshaushaltssatzung hat folgenden Wortlaut: 

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen 
für das Haushaltsjahr 2023 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
am 24.10.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen wie folgt festgesetzt: 

 Bisher 
festgesetzte 
(Gesamt-) 
Beträge  
 
EUR 

Änderung  
um 
 
(+/-) 
EUR 

Neue 
festgesetzte  
(Gesamt-) 
Beträge  
 
EUR 

1. Ergebnishaushalt 

1.1 Ordentliche Erträge 9.037.000 -353.600 8.683.400 

1.2 Ordentliche Aufwendungen -10.474.100 -48.000 -10.522.100 

1.3 
Veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) 

-1.437.100 -401.600 -1.838.700 

1.4 Außerordentliche Erträge 0 0 0 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 

1.6 
Veranschlagtes Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) 

0 0 0 

1.7 
Veranschlagtes Gesamtergebnis  
(Summe aus 1.3 und 1.6) 

-1.437.100 -401.600 -1.838.700 

 



 Bisher 
festgesetzte 
(Gesamt-) 
Beträge  
 
EUR 

Änderung 
um 
 
(+/-) 
EUR 

Neue 
festgesetzte  
(Gesamt-) 
Beträge  
 
EUR 

2. Finanzhaushalt 

2.1 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 8.732.900 -353.600 8.379.300 

2.2 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit -9.446.500 -48.000 -9.494.500 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss 
/-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) -713.600 -401.600 -1.115.200 

2.4 
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 638.500 -17.500 621.000 

2.5 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit -4.083.300 29.300 -4.054.000 

2.6 

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) -3.444.800 11.800 -3.433.000 

2.7 

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss 
/–bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) -4.158.400 -389.800 -4.548.200 

2.8 
Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 0 0 0 

2.9 
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 0 0 0 

2.10 

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 0 0 0 

2.11 

Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) -4.158.400 -389.800 -4-548.200 

 



§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher   0 EUR 
auf            0 EUR 
festgesetzt. 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von 
bisher           300.000 EUR 
auf                   7.415.600 EUR 
festgesetzt. 

 
§ 4 Kassenkredite 

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von  
bisher           300.000 EUR 
auf            300.000 EUR 
festgesetzt. 

 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden neu festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) 
für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

von bisher 360 v. H. auf 360 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 300 v. H. auf 300 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer von bisher 330 v. H. auf 330 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

Frittlingen, den 23.10.2023 

 
Gez. 
Dominic Butz 
Bürgermeister 
 

 



Der vom Gemeinderat gefasste Beschluss über den Nachtragswirtschaftsplan hat folgenden 
Wortlaut: 
 

Wirtschaftsplan 2023 
der Wasserversorgung Frittlingen 

 
Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenmi-
nisteriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf 
Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 
1. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 23.10.2023 den folgenden Nachtragswirtschafts-
plan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: 
 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt  

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen 
  

Bisher 
festgesetzte 
(Gesamt-) 
Beträge  
 
EUR 

Änderung  
um 
 
 
(+/-) 
EUR 

Neue 
festgesetzte  
(Gesamt-) 
Beträge  
 
EUR 

1.1 Gesamtbetrag Erträge  416.100 21.300 437.400 

1.2. Gesamtbetrag Aufwendungen  -392.000 -7.300 -399.300 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 
1.2. und 1.2)  

24.100 14.000 38.100 

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen  

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 

416.100 21.300 437.400 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von  

-362.800 -3.300 -366.100 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
von  

53.300 18.000 71.300 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit von  

0 0 0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit von   

-187.400 0 -187.400 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 
2.5) von  

-187.400 0 -187.400 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
/- bedarf  (Saldo aus  2.3 und 2.6) von  

-134.100 18.000 -116.100 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit von  

263.600 640.800 904.400 



2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit von  

-129.500 -4.000 -133.500 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 
aus 2.8 und 2.9) von  

134.100 636.800 770.900 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo 
aus 2.7 und 2.10) von  

0 654.800 654.800 

  
§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher  0 EUR 
auf            0 EUR 
festgesetzt.  

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher   0 EUR 
auf            294.000 EUR 
festgesetzt. 

 
Frittlingen, den 23.10.2023 
 
gez. 
Dominic Butz 
Bürgermeister  
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet 
hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat. 


